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Annexvermittler 

 
Die Tätigkeit von Versicherungsvermittlern ist grundsätzlich als erlaubnispflichtiges 
Gewerbe ausgestaltet. Keiner Erlaubnis bedarf ein Gewerbetreibender, 
 
1. wenn er als Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit 
a) nicht hauptberuflich Versicherungen vermittelt, 
b) diese Versicherungen eine Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder zur 
Erbringung einer Dienstleistung darstellen und 
c) diese Versicherungen das Risiko eines Defekts, eines Verlusts oder einer Be-
schädigung der Ware oder der Nichtinanspruchnahme der Dienstleistung oder die 
Beschädigung, den Verlust von Gepäck oder andere Risiken im Zusammenhang mit 
einer bei dem Gewerbetreibenden gebuchten Reise abdecken und 
aa) die Prämie bei zeitanteiliger Berechnung auf Jahresbasis einen Betrag von 
600 Euro nicht übersteigt oder 
bb) die Prämie je Person abweichend von Doppelbuchstabe aa einen Betrag von 
200 Euro nicht übersteigt, wenn die Versicherung eine Zusatzleistung zu einer einlei-
tend genannten Dienstleistung mit einer Dauer von höchstens drei Monaten darstellt; 
2.  wenn er als Bausparkasse oder als von einer Bausparkasse beauftragter 
Vermittler für Bausparer Versicherungen im Rahmen eines Kollektivvertrages vermit-
telt, die Bestandteile der Bausparverträge sind, und die ausschließlich dazu bestimmt 
sind, die Rückzahlungsforderungen der Bausparkasse aus gewährten Darlehen ab-
zusichern oder 
3.  wenn er als Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder der Erbringung einer 
Dienstleistung im Zusammenhang mit Darlehens- und Leasingverträgen Restschuld-
versicherungen vermittelt, deren Jahresprämie einen Betrag von 500 Euro nicht 
übersteigt. 
 
Beispiele: Kredit-, Kreditkartenvermittler (z.B. Arbeitslosigkeitsversicherung), Brillen-
händler (z.B. Kaskoversicherung), Reifenhändler (z.B. Reifenversicherung), Versand- 
und Einzelhandel (z.B. Garantieversicherung zur Verlängerung der Gewährleistung), 
Elektrohändler (z.B. Garantie- und Reparaturversicherung),  Reisebüros (z.B. Reise-
rücktritts- und Reisekrankenversicherung) 
 
Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, 
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 


